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Abkürzungen Vernehmlassungsteilnehmende 

Regierungsrat 

RR Regierungsrat des Kantons Nidwalden 

Parteien 

SVP Schweizerische Volkspartei Nidwalden 
CVP Christlichdemokratische Volkspartei Nidwalden 
FDP FDP.Die Liberalen Nidwalden 
GN Grüne Nidwalden 
SP Sozialdemokratische Partei Nidwalden 
JSVP Junge SVP Nidwalden 
JCVP Junge CVP Nidwalden 
Jungfreisinnige Jungfreisinnige Nidwalden 
JUSO JungsozialistInnen Nidwalden 

Gerichte 

O’GER Ober- und Verwaltungsgericht Nidwalden 
K‘GER Kantonsgericht Nidwalden 

Dritte 

UAV Unterwaldner Anwaltsverband 
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1 Einleitung 

Mit Beschluss vom 17. Februar 2016 hat die Kommission für Staatspolitik, Justiz und Sicher-
heit SJS in Umsetzung der Parlamentarischen Initiative der Justizkommission Juko betref-
fend das Präsidium des Obergerichts und des Verwaltungsgerichts den Entwurf des teilrevi-
dierten Gesetzes über die Gerichte und die Justizbehörden (Gerichtsgesetz, GerG; 
NG 261.1) zuhanden der Vernehmlassung verabschiedet. 

Zur Vernehmlassung eingeladen wurden die politischen Parteien (SVP, CVP, FDP, GN, SP, 
Junge SVP, Junge CVP, Jungfreisinnige, JUSO), die kantonalen Gerichte (O’GER, 
VERW’GER, K’GER), der Unterwaldner Anwaltsverband sowie der Regierungsrat. 

Zur Umsetzung der Parlamentarischen Initiative betreffend das Präsidium des Obergerichts 
und des Verwaltungsgerichts liessen sich von den eingeladenen politischen Parteien die 
SVP, die CVP, die FDP, die GN und die Junge CVP, die Gerichte sowie der Regierungsrat 
vernehmen. 

2 Zusammenfassung des Ergebnisses 

Sämtliche Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer anerkennen die an den beiden 
höchsten kantonalen Gerichten bestehende Stellvertretungsproblematik. Der gesetzgeberi-
sche Handlungsbedarf ist unbestritten. 

Die Auswertung zeigt, dass eine überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die von der Kommission SJS als Bestvariante bezeichnete Variante 1 (Variante Doppel-
union) begrüssen. Danach bleiben das Obergericht und das Verwaltungsgericht zwei selb-
ständige Gerichte. In Abweichung zur geltenden Regelung setzen sich die beiden Gerichte 
bei Variante 1 aus einem Präsidium und einem Vizepräsidium sowie je acht weiteren Mitglie-
dern zusammen. Die Anzahl der Laienrichterinnen und Laien-Fachrichterinnen und -richter 
wird wegen der Schaffung eines berufsmässigen Vizepräsidiums sowohl beim Obergericht 
als auch beim Verwaltungsgericht um eine Person reduziert. Das neu geschaffene Vizeprä-
sidium ist analog dem Präsidium in Personalunion sowohl für das Ober- wie auch für das 
Verwaltungsgericht tätig. Es ist – wie bisher bereits das Präsidium – durch eine Juristin oder 
einen Juristen zu besetzen, was nach Ansicht verschiedener Vernehmlassungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer von grosser Wichtigkeit ist. 

Einzig eine Vernehmlassungsteilnehmerin bevorzugt die Variante 4 (Variante Juko). Auch 
bei dieser Variante bleiben das Obergericht und das Verwaltungsgericht zwei selbständige 
Gerichte. Sie setzen sich beide aus einem Präsidium, einem Vizepräsidium und je acht wei-
teren Mitgliedern zusammen. Die Besonderheit ist, dass dem Präsidium des Verwaltungsge-
richts von Amtes wegen das Vizepräsidium des Obergerichts und dem Präsidium des Ober-
gerichts von Amtes wegen das Vizepräsidium des Verwaltungsgerichts obliegt. Nach Ansicht 
der Vernehmlassungsteilnehmerin hat diese Regelung im Vergleich zur Variante 1 den Vor-
teil einer klaren Zuständigkeitsregelung. Darüber hinaus bleibt nach Ansicht für den Bürger 
klar erkennbar, dass Obergericht und Verwaltungsgericht zwei unabhängige Gerichte sind. 
Eine weitere Vernehmlassungsteilnehmerin war der Ansicht, dass das Vizepräsidium lohn-
mässig nicht tiefer eingestuft werden dürfe als das geschäftsleitende Kantonsgerichtspräsi-
dium. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorlage wohlwollend aufgenommen worden ist. 
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3 Einzelne Bemerkungen 

Bemerkungen Vernehmlas-
sungsteil-
nehmende 

Stellungnahme der Kommission SJS 

Bemerkungen zur Änderung 
des Gerichtsgesetzes, 
zu Variante 1 (Variante Doppelunion) 

  

Anerkennung des Handlungsbedarfs zur Ent-
schärfung der Stellvertretungsproblematik 

RR, O’GER, 
K’GER, 
SVP, CVP, 
FDP, GN, 
JCVP 

Kenntnisnahme 

Der Entscheid für Variante 1 wird begrüsst RR, O’GER, 
K’GER, 
CVP, FDP, 
GN, JCVP 

Kenntnisnahme 

Variante 1 löst die Problematik zeitnah O’GER Kenntnisnahme 

Variante 1 orientiert sich sachdienlicherweise 
an der heutigen Organisation 

GN, JCVP Kenntnisnahme 

Variante 1 stellt klare Strukturen, Verantwort-
lichkeiten und Hierarchien sicher, was insb. we-
gen dem gemeinsamen Personal (Sekretariat, 
GerichtsschreiberInnen) wichtig ist 

CVP Kenntnisnahme 

Variante 1 kann mit vernünftigen Zusatzkosten 
realisiert werden 

CVP, FDP, 
GN 

Kenntnisnahme 

Variante 1 schafft ein unattraktives Junior-
Partner-Teilamt 

SVP  Kenntnisnahme 

Bei Variante 1 besteht die Gefahr, dass das 
Vizepräsidium latent einem Informationsmangel 
und Wissensdefizit hinterher eilt 

SVP  Kenntnisnahme 

Bei allfälligem Handlungsbedarf steht Variante 1 
mittelfristig einer grundlegenden Neuorganisati-
on der Gerichte nicht im Wege 

O’GER, 
FDP, GN, 
JCVP 

Kenntnisnahme 

 

Bemerkungen zur Änderung 
des Gerichtsgesetzes, 
zu Variante 2 (Variante vollständige 
Trennung) 

  

Variante 2 ist sehr kostenintensiv und deshalb 
nicht vertretbar 

CVP Kenntnisnahme 

 

Bemerkungen zur Änderung 
des Gerichtsgesetzes, 
zu Variante 3 (Variante Gerichtsfusion) 

  

Sobald Handlungsbedarf besteht, ist Variante 3 
neuerlich in Erwägung zu ziehen 

O‘GER Kenntnisnahme 
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Bemerkungen zur Änderung 
des Gerichtsgesetzes, 
zu Variante 4 (Variante Juko) 

  

Variante 4 wird bevorzugt SVP Kenntnisnahme 

Variante 4 hat den Vorteil einer klaren Zustän-
digkeitsregelung; die interne Organisation und 
Verantwortung ist klarer als bei Variante 1; bei-
de Präsidien haben eine gleichberechtigte Stel-
lung innerhalb ihres eigenen Zuständigkeitsbe-
reiches 

SVP Kenntnisnahme 

Anmerkung: Innerhalb des jeweiligen 
Gerichts sind die Zuständigkeiten 
womöglich klarer. In Bezug auf das 
Gesamtgericht, welches es hier im 
Auge zu behalten gilt, sind die Struk-
turen und Zuständigkeiten bei Vari-
ante 4 weniger klar als bei Variante 
1 

Bei Variante 4 ist die gegenseitige Stellvertre-
tung der Präsidien komplizierter und anfälliger 
für Abgrenzungsprobleme 

GN Kenntnisnahme 

 

Bemerkungen zur Änderung 
des Entschädigungsgesetzes 

  

Das Vizepräsidium darf lohnmässig nicht tiefer 
eingestuft werden als das geschäftsleitende 
Kantonsgerichtspräsidium (91–98 %) 

O‘GER Ablehnung 

Anmerkung: Aufgrund der unter-
schiedlichen Verantwortungs- und 
Aufgabenbereiche ist eine lohnmäs-
sige Gleichstellung mit den KGP, 
nicht aber auch mit dem geschäfts-
leitenden KGP angezeigt. 

Aufgrund von Funktion und angesichts des An-
forderungsprofils (Abdeckung sämtlicher 
Rechtsgebiete) ist es angezeigt, das Vizepräsi-
dium gleich wie das Präsidium einzustufen 

O’GER 

 

Ablehnung 

Anmerkung: Die unterschiedlichen 
Verantwortungsbereiche lassen eine 
lohnmässige Gleichstellung von  
Präsidium und Vizepräsidium beim 
OGer/ VGer nicht zu. 

 

Allgemeine Bemerkungen   

Mittelfristig ist die Integration des Verwaltungs-
gerichts ins Obergericht zu prüfen 

FDP Kenntnisnahme 

Unabhängig vom Variantenentscheid ist ge-
richtsintern ein Geschäftsreglement zu erarbei-
ten 

SVP Kenntnisnahme 

Das Vizepräsidium muss unabhängig vom Vari-
antenentscheid über eine juristische Ausbildung 
verfügen; Generalistenkenntnisse sind Voraus-
setzung 

O’GER, SVP Gutheissung 

Die Aufteilung der vorgesehenen 150 Stellen-
prozent hat Einfluss auf die Attraktivität der Stel-
lenangebote 

SVP Kenntnisnahme 

Dem Laienrichtertum ist ein hoher Stellenwert 
beizumessen; es ist unbedingt beizubehalten 

JCVP Kenntnisnahme 
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